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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Federführung: 

FB Finanzen 
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Sachbearbeitung: 

Petra Betz 

 

 

 

 

VORL.NR. 139/23 
 

 

 

 
Datum: 

17.05.2023 

 
Beratungsfolge Sitzungsdatu

m 

Sitzungsart 

Betriebsausschuss Stadtentwässerung 22.06.2023 NICHT ÖFFENTLICH 

Gemeinderat 28.06.2023 ÖFFENTLICH 

  
Betreff: Änderung der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Ludwigsburg 
Bezug SEK: --- 

 
Bezug:  Vorlage Nr. 114/23 
Anlagen: Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssatzung 

 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Die in Anlage 1 beigefügte Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssatzung der 

Stadtentwässerung Ludwigsburg wird beschlossen. 

2. Frau Ulrike Schmidtgen wird zur Ersten Betriebsleitung bestellt. 

3. Herr Jörg Herrmann wird zur Zweiten Betriebsleitung bestellt. 

 

 
 

Sachverhalt/Begründung: 

 

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg (SEL) wurde zum 01.01.2004 gegründet. Die 

Eigenbetriebssatzung regelt insbesondere die Aufgaben des Eigenbetriebs, welche Organe bestehen 

und welche Zuständigkeiten sie haben. Die Eigenbetriebssatzung wurde zuletzt 2017 und 2019 

verändert, dabei wurden 2017 im Wesentlichen die Wertgrenzen erhöht und im Jahr 2019 die 

Bezeichnung des Ausschusses, der als Betriebsausschuss fungiert, angepasst. 

 

Mit der vorliegenden Änderung wird die Bezeichnung des Ausschusses erneut an die aktuellen 

Verhältnisse angepasst. Daneben soll die Betriebsleitung zur Aufwertung der bisherigen Stellvertretung 

und zur Entlastung der bisherigen alleinigen Betriebsleitung um eine Person erweitert werden. Frau 

Schmidtgen soll die Funktion der Ersten Betriebsleitung, deren Stimme bei Meinungsverschiedenheit 

ausschlaggebend ist, erhalten. Die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung wurde bereits mit Vorl.Nr. 

114/23 dem Betriebsausschuss vorgestellt. 
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Die Betriebsleitung ist einzelvertretungsberechtigt, allerdings wird in der Geschäftsordnung eine 

vorherige Abstimmung innerhalb der Betriebsleitung verlangt, so dass ein Vier-Augen-Prinzip 

gewährleistet ist. 

 

In den Katalog der Zuständigkeiten unter 1 d) neu aufgenommen wird analog der 

Eigenbetriebssatzung von Tourismus & Events Ludwigsburg eine Regelung zur Vergabe von Aufträgen 

im Rahmen der Ansätze des Erfolgsplans des Wirtschaftsplans. 

 

Die weiteren Änderungen betreffen Anpassungen an die Begrifflichkeiten des 2020 novellierten 

Eigenbetriebsrechts. 

 

 

 
Unterschriften: 
 
 
 
Harald Kistler 
 

 
 
 
 
Ulrike Schmidtgen 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 

 Ja  Nein Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:       EUR 

Ebene: Haushaltsplan 

Teilhaushalt        Produktgruppe        

ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart       

FinHH: Ein-/Auszahlungsart       

Investitionsmaßnahmen       

Deckung  Ja 

 Nein, Deckung durch       

Ebene: Kontierung (intern) 

Konsumtiv Investiv 

Kostenstelle Kostenart Auftrag Sachkonto Auftrag 

                              

 

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)? 

   KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.       

 

- - 

Stark negative 

Klimawirkung 

 

- 

Negative 

Klimawirkung 

 

o 

Keine oder geringe 

Klimawirkung 

 

+ 

Positive 

Klimawirkung 

 

+ + 

Stark positive 

Klimawirkung 

Begründung: 
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Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 

      

 

 
 

Verteiler:  

SEL, 20 

 

 

 

 

  

 



 

 

  NOTIZEN 
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